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Bereits zum elften Mal hat das 
Brandschutzforum Austria mit 

viel technischem und organisatori-
schem Aufwand einen praxisnahen 
Brandschutztag – diesmal unter 
dem Motto „Rund um den 
Brandrauch!“ – ausgerichtet. Das 
Besondere an dieser Veranstaltung 
am 20.09.2013, die von fast 140 
Personen besucht wurde, war si-
cher der neue Veranstaltungsort in 
der steirischen Feuerwehr- und Zi-
vilschutzschule in Lebring/St. Mar-
garethen!  

Der Brandschutztag stand wieder 
unter dem Motto „vom Begriffli-
chen zum Begreiflichen“ und be-
handelte als Schwerpunkt die 
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„Rund um den Brandrauch“

Gefahren des Brandrauches. Ein 
Thema, welches durchaus als 
Brückenschlag zwischen dem 
Vorbeugenden und dem Abweh-
renden Brandschutz bezeichnet 
werden kann, da nämlich beide 
Bereiche davon betroffen sind. 

den brandrauch unter dIe 
LuPe genoMMen
Dementsprechend wurden in 
Theorie und Praxis der 
Brandrauch und dessen Gefah-
renpotenziale (Toxizität, Quanti-
tät, Aggressivität und 
Brennbarkeit) eingehend unter 
die Lupe genommen. Das 
Rauchhaus des Brandschutzfo-
rums – ein maßstabsgetreues 

Modell – wurde dabei zur an-
schaulichen Erklärung der 
Rauchausbreitung und einsatz-
taktischer Grundsätze der Feuer-
wehren verwendet. Das 
Phänomen der Rauchdurchzün-
dung konnte eindrucksvoll mit 
Hilfe der so genannten Flash-
over-Box der Feuerwehrschule 
demonstriert werden. 

„sIcht gLeIch nuLL!“
Durch die Möglichkeit, in der 
Feuerwehr- und Zivilschutzschu-
le ein Brandhaus im Maßstab 1:1 
zu verrauchen, konnte den Teil-
nehmern die Orientierungslosig-
keit im Fall der Fälle in 
realistischer Weise vor Augen ge-
führt werden. Allerdings nicht, 
ohne zu erwähnen, dass das Be-
treten verrauchter Bereiche im 
Ernstfall aufgrund der Toxizität 
realer Rauchgase-Vergiftungsge-
fahr natürlich strengstens verbo-
ten ist. Im vorliegenden 
Übungsfall wurden die Teilneh-
mer zuerst ohne Verqualmung 
durch das Brandhaus geführt. 
Dann wurde von ihnen derselbe 
Weg bei „Sicht gleich Null!“ (er-
zeugt durch ungiftigen Theater-
nebel) mit Leinenführung 
zurückgelegt. Ein echtes AHA-
Erlebnis!   

Präsident ELFr dr. Otto Widetschek beim Einleitungsreferat im voll besetzten 
tagungssaal der Feuerwehr- und zivilschutzschule steiermark (Foto: r. Mark)

das rauchhaus des BFa als anschauli-
ches Modell (Foto: r. Mark).

die Flash-
over-Box 
der schu-
le in 
aktion!

Orientierung im 
Brandhaus ohne 
Verrauchung 
(Foto: r. Mark).

so schaut´s im Ernstfall 
aus (Foto: r. Mark)!

Mit einem druckventilator 
wurde im anschluss das 
Brandhaus entraucht!
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rauchWarnMeLder
Im Zusammenhang mit dem ge-
fährlichen Brandrauch wurde 
auch ein Informationsblock zum 
Thema Rauchwarnmelder ge-
staltet. Dieses Thema ist deswe-
gen aktuell, weil derartige 
elektronische Lebensretter in 
Zukunft im Schlaf- und Wohn-
bereich nicht mehr wegzudenken 
sein werden. Die Entwicklung 
geht in diesem Zusammenhang 
zum wartungsfreien „10-Jahres-
Melder“, der jetzt schon in Neu-
bauten in Österreich 
verpflichtend ist!  

tod durch co2

Um aktuellen Ansprüchen ge-
recht zu werden, wurde kurzer-
hand als Thema auch der „Tod 
durch CO2“ in das Programm 
aufgenommen. Hintergrund war 
das Unglück Anfang August 
2103 um den österreichischen 
Starkoch Gebhard Bucher, dem 
der Transport von Trockeneis auf 
dramatische Weise das Leben 
kostete. Diese Situation wurde 
nun nachgestellt, wobei ein Feu-
erwehrmann in einem Fahrzeug 
unter schwerem Atemschutz, in 

zum Vortrag über 
rauchwarnmel-
der gab es 
eine Mini-aus-
stellung                                           
(siehe brand-
schutzservice.at).

welchem Trockeneis verdampft 
war, mit einem Gasmessgerät die 
tödliche CO2-Konzentration 
nachweisen konnte. Außerdem 
wurde auch ein Gärgasunfall im 
Silo nachgestellt (Entleeren eines 
Kohlensäurelöschers). Ein span-
nender und im wahrsten Sinn 
des Wortes „umwerfender“ Ver-
such! 

brennbare gase
Zwar nur als Randthema aufge-
nommen, aber an eindrucksvoller 
Präsentation kaum zu überbie-
ten, wurde durch Ausbilder der 
Landesfeuerwehrschule ein „In-
formationsblock brennbare Ga-
se“ gestaltet. Humorvoll und 
locker und gerade deshalb nach-
haltig im Sinne eines optimalen 
Lerneffekts wurde dabei durch 
die gefährliche Welt der brenn-
baren Gase geführt.  

burnIng Man
Das abschließende Highlight 
war spektakulär und gleichsam 
lehrreich. Ein brennender 
Mensch (burning man) wurde 
mit einem Wassernebelfeuerlö-
scher abgelöscht. Ja, Sie lesen 
richtig – es gibt derartige Lösch-
geräte nun! Wenn man von ei-
nem universell einsetzbaren 
tragbaren Feuerlöscher (er löscht 
auch Brände der Brandklasse F!) 
spricht, der auch umweltscho-

nend ist, dann ist dies eben der 
Wassernebellöscher. Eine erst 
seit Anfang 2013 neue Errun-
genschaft im Vorbeugenden 
Brandschutz, die vom Unterneh-
men TYCO - Fire & Integrated 
Solutions entwickelt wurde und 
nun bereits im Handel angebo-
ten wird. Derzeit offiziell geeig-
net für feste Brennstoffe („A“) 
und Fettbrände („F“), arbeitet 
man intensiv daran, auch ein ver-
bessertes Rating für brennbare 
Flüssigkeiten („B“) zu erreichen. 
Dann führt an diesem tragbaren 
Feuerlöscher wahrscheinlich kein 
Weg mehr vorbei. Vorgestellt 
wurde diese Innovation natürlich 
beim Brandschutztag des BFA 
am 20.09.2013.  

danK an aLLe!
Der besondere Dank gilt wie im-
mer den vielen Helfern, die es im 
Hintergrund ermöglichen, derar-
tige Veranstaltungen zu organi-
sieren. Das sind im Speziellen 
die Mitarbeiter des Brandschutz-
forums, unsere externen Techni-
ker und diesmal ganz besonders 
das gesamte Team der Feuer-
wehr- und Zivilschutzschule 
Steiermark in Lebring!

Team Brandschutzforum

trockeneis im 
auto – ein span-
nender Versuch 
(Foto: r. Mark)!

stichflamme durch brennendes Pro-
pangas in der Flüssigphase (Foto: r. 
Mark)

Vorstellung des neuen Wassernebel-
löschers (siehe www.tycofis.at).

Burning man – ein stuntman macht 
es möglich (Foto: E. sitter)!

nachstellen eines gärgas-unfalls 
(Foto: r. Mark).
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Die Ausbildung von Arbeitneh-
merInnen spielt im Zuge des 

modernen Betriebsbrandschutzes 
eine immer wichtigere Rolle. War 
sie früher eher eine Sicherheits-
maßnahme auf freiwilliger Basis im 
Zuge des Eigen- oder Selbstschut-
zes, so ist sie heute eine gesetzli-
che Verpflichtung des Arbeitgebers. 
Dieses wichtige Thema soll im Fol-
genden schlaglichtartig behandelt 
werden. 

1. aLLgeMeInes
Der Brandschutz kann nur durch 
eine ganze Palette von Maßnah-
men wirkungsvoll und umfassend 
realisiert werden. Anschaulich 
können diese Maßnahmen durch 
die so genannte Brandschutzket-
te dargestellt werden. Diese um-
fasst folgende Glieder:

• Vorbeugender Brandschutz.
• Abwehrender Brandschutz.
• Eigen- oder Selbstschutz.

Der vorbeugende oder präven-
tive Brandschutz besteht in bau-
lichen, technischen und 

betrieblichen Maßnahmen. Der 
abwehrende oder repressive 
Brandschutz wird durch Be-
rufs-, Betriebs- oder Freiwillige 
Feuerwehren bzw. Brandschutz-
gruppen wahrgenommen. Dar-
über hinaus gibt es jedoch auch 
Regulative, wonach in Betrieben 
auch ArbeitnehmerInnen zum 
Eigen- oder Selbstschutz im 
Brandschutz auszubilden sind.  

2. gesetzLIche grundLagen
Was vielfach im betrieblichen 
Brandschutz übersehen wird: Es 
ist gesetzlich vorgesehen, dass 
gemäß § 25 Abs. 4, ASchG (Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz) 
der Arbeitgeber Personen zu be-
stellen hat, die für die Brandbe-
kämpfung und Evakuierung der 
ArbeitnehmerInnen zuständig 
sind. Eine ausreichende Anzahl 
von ArbeitnehmerInnen muss 
dabei auch mit der Handhabung 
der Feuerlöscheinrichtungen 
vertraut sein. Die „ausreichende 
Anzahl von ArbeitnehmerInnen“ 
ist jedoch nicht näher definiert 
worden. Diese gesetzliche Ver-

pflichtung ist jedenfalls bei dem 
Erfordernis eines erhöhten 
Brandschutzes erfüllt. Dies gilt 
für alle Arbeitsstätten, in denen  
Brandschutzbeauftragte oder 
Brandschutzwarte bzw. Brand-
schutzgruppen oder Betriebsfeuer-
wehren behördlich vorgeschrieben 
wurden. Hier sind gemäß § 45 
Abs. 6 AschG sogar alle Arbeit-
nehmerInnen, welche sich im Be-
reich des erhöhten Brandschutzes 
befinden, auszubilden!

In aLLen betrIeben!
Sind keine Brandschutzorgane 
(BSB, BSW) nominiert bzw. ist 
keine Betriebsfeuerwehr oder 
Brandschutzgruppe vorhanden, 
müssen für die Arbeitsstätte nach 

ELFr Osr dr. Otto Widetschek, graz

Praktische demonstration mit einer spraydose (Foto: E. sitter).

Erklärungen zum thema erste Lösch-
hilfe (Foto: E. sitter).

tragbare Feuerlöscher im Einsatz 
(Foto: E. sitter).
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ausbILdung der arbeItnehMer

umfassender 
Brandschutz 
(Brandschutz-
kette).

§ 44a AstV (Arbeitsstättenverord-
nung) ebenfalls Personen für 
Brandbekämpfung und Evakuie-
rung benannt werden. Diese müs-
sen mit der Handhabung der 
Mittel der ersten Löschhilfe ver-
traut und in der Lage sein, im 
Brandfall die Feuerwehr zu alar-
mieren, Evakuierungsmaßnahmen 
einzuleiten und zu überwachen so-
wie die Mittel der ersten Löschhil-
fe anzuwenden. Diese Regelung 
gilt also für alle Betriebe!

LandesgesetzLIche regeLungen
In verschiedenen landesgesetzlichen Regelungen 
(Feuerpolizeigesetze bzw. Feuerpolizeiordnungen) 
sind ebenfalls Ausbildungserfordernisse im Bereich 
des Brandschutzes festgelegt: Es handelt sich dabei 
im Wesentlichen um „die Vorsorge für die Unter-
weisung der Betriebsangehörigen bzw. des Perso-
nals über die zu beachtenden 
Brandschutzmaßnahmen und über das Verhalten 
im Brandfall einschließlich der Maßnahmen der 
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Ersten und der Erweiterten Löschhilfe“ (exempla-
risches Zitat aus der Tiroler Feuerpolizeiordnung 
1998, LGBl. Nr. 111/1998 i.d.g.F. LGBl. Nr. 
150/2012).

zusaMMenFassung
Die Ausbildung von ArbeitnehmerInnen im 
Brandschutz stellt heute eine wichtige, gesetzlich 
vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme im Betrieb 
dar. Dadurch ist es dem ortskundigen Personal 
möglich, unmittelbar bei einer Brandentstehung, 
durch geeignete Löschmaßnahmen Schäden zu mi-
nimieren und die zeitgerechte Flucht von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen.   

QueLLenhInWeIse
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG), BGBl. Nr. 
450/1994 und BGBl. Nr. 71/2013.

Arbeitsstättenverordnung (AStV), BGBl. 368/1998 und 
BGBl. 256/2009.

MARK R.: Notwendigkeit von Brandschutzbeauftragten 
(BSB) in Österreich – rechtliche Situation, www.bcs.at.

bundes-gesetzestexte IM orIgInaL (auszüge)

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG)
§ 25. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Ent-
stehen eines Brandes und im Falle eines Brandes eine Gefährdung des Le-
bens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu vermeiden.
(2) Arbeitgeber müssen geeignete Maßnahmen treffen, die zur Brandbe-
kämpfung und Evakuierung der Arbeitnehmer erforderlich sind.
(3) Es müssen ausreichende und geeignete Feuerlöscheinrichtungen und er-
forderlichenfalls Brandmelder und Alarmanlagen vorhanden sein. Die Feu-
erlöscheinrichtungen müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet 
sein.
(4) Arbeitgeber haben Personen zu bestellen, die für die Brandbekämpfung 
und Evakuierung der Arbeitnehmer zuständig sind. Eine ausreichende An-
zahl von Arbeitnehmern muss mit der Handhabung der Feuerlöscheinrich-
tungen vertraut sein.

Arbeitsstättenverordnung (AStV)
§ 44a. (1) Wenn weder aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften ein/e 
Brandschutzbeauftragte/r bestellt oder eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet 
ist, noch eine freiwillige Betriebsfeuerwehr nach den Richtlinien der Lan-
desfeuerwehrverbände eingerichtet ist, noch ein/e Brandschutzbeauftragte/r, 
ein/e Brandschutzwart/in oder eine Brandschutzgruppe nach dieser Verord-
nung vorgeschrieben ist, ist dafür zu sorgen, dass die gemäß § 25 Abs. 4 
ASchG benannten Personen mit der Handhabung der Mittel der ersten 
Löschhilfe vertraut und in der Lage sind, folgende Veranlassungen treffen 
zu können:

1. Im Brandfall erforderlichenfalls die Feuerwehr zu alarmieren,
2. im Fall von Alarm nach Anweisung des Arbeitgebers/der Arbeitgebe-

rin zu kontrollieren, ob alle Arbeitnehmer/innen die Arbeitsstätte 
verlassen haben,

3. die Mittel der ersten Löschhilfe im Brandfall anzuwenden, soweit 
dies zur Sicherung der Flucht von Arbeitnehmer/innen unbedingt 
notwendig ist.

(2) Die Bestellung von Personen, die für Brandbekämpfung und Evakuie-
rung der Arbeitnehmer/innen zuständig sind, befreit die Arbeitgeber/innen 
nicht von ihrer Verantwortung nach § 25 Abs. 1 bis 3 ASchG.

§ 45. (6) Alle Arbeitnehmer/innen, die in jenen Bereichen beschäftigt wer-
den, in denen die den erhöhten Brandschutz begründenden Verhältnisse 
vorliegen, sind in der ordnungsgemäßen Handhabung der Löschgeräte zu 
unterweisen.

Praktische ausbildung vor Ort


